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§ 102 PatG Einspruch
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes (§ 101c Abs. 2) kann

gegen die Patenterteilung Einspruch erhoben werden. Der Einspruch muss spätestens am letzten Tag der Frist im

Patentamt eingelangt sein.

2. (2)Der Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzubringen, doch entfällt die Einbringung einer

zweiten Ausfertigung, sofern der Antrag samt Beilagen ordnungsgemäß elektronisch eingereicht wird. Er kann

nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

1. 1.dass der Gegenstand des Patentes den §§ 1 bis 3 nicht entspricht;

2. 2.dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie

ausführen kann;

3. 3.dass der Gegenstand des Patentes über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten,

den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht;

4. 4.dass das gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material nicht ständig entweder bei der

ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen

Hinterlegungsstelle, an die es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugänglich war, es sei denn,

der Patentinhaber weist nach,

1. a)dass er das biologische Material erneut hinterlegt hat und die Hinterlegung gemäß Art. 4 dieses

Vertrages zu behandeln ist, als wäre sie am Tag der ursprünglichen Hinterlegung erfolgt, oder

2. b)dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares

Ereignis gehindert worden ist und sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses

nachgeholt hat.

3. (3)Eine Ausfertigung des Einspruches ist dem Patentinhaber zur Erstattung seiner schriftlichen Äußerung

innerhalb einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zuzustellen.

In Kraft seit 20.05.2023 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/patg/paragraf/101c
https://www.jusline.at/gesetz/patg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/patg/paragraf/87a
file:///

	§ 102 PatG Einspruch
	PatG - Patentgesetz 1970


